
Voraussetzungen für die Benutzung des 
LBV-Sporthauses 

 
 

1. Beim Betreten des LBV-Sporthauses sind die Hände zu 
desinfizieren. 
 

2. Der Sicherheitsabstand von 1,5 m ist überall einzuhalten.  
Außer in der LBV-Sporthalle und in der Muckibude. Dort beträgt der 
Sicherheitsabstand 2,5 m. 
 

3. Alle Sportler müssen bereits fertig umgezogen zum Training 
kommen.  
 

4. Die Umkleideräume dürfen von höchstens zwei Personen 
gleichzeitig betreten werden, um die erforderlichen Hallenschuhe 
anzuziehen oder eine Sporttasche abstellen zu können. 
 

5. Die Duschen stehen nicht zur Verfügung. 
 

6. Alle Nutzer und Nutzerinnen müssen sich in die Namenslisten 
eintragen. 
 

7. Eine Nutzung des Gebäudes bzw. des Stadions ist nur zulässig in 
dem von der Vorstandschaft vorab genehmigten Zeitfenster. 
Einzeltrainings können in der LBV-Sporthalle bis auf weiteres nicht 
mehr zugelassen werden. 
 

8. Die Voraussetzungen für das „TRAINING im FREIEN“ bzw.  
„TRAINING in der LBV-Sporthalle“ sind zu erfüllen. 
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